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Beschluss-Reg.-Nr. 56/21 

der 7. Sitzung des LJHA am 13. September 2021 in Erfurt 

 

 

 

Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) 

Umsetzung der SGB VIII-Novelle in Thüringen 

 

Der Landesjugendhilfeausschuss beauftragt die Strategiegruppe, zur Umsetzung und Imple-
mentierung der Regelungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes (KJSG) bis zur 
nächsten Sitzung des LJHA am 6. Dezember 2021 einen Verfahrensvorschlag („Masterplan“) 
vorzulegen. 
 
In dem Verfahrensvorschlag sind folgende Erfordernisse zu berücksichtigen: 
 

a) landesgesetzlicher Regelungsbedarf (z. B. ThürKJHAG und ThürKigaG) 
b) Er- und Überarbeitung von Fachlichen Empfehlungen – unter Berücksichtigung ent-

sprechender Arbeitsprozesse im Rahmen der Bundesarbeitsgemeinschaft der Lan-
desjugendämter (BAGLJÄ) 

c) Beratungsbedarf und Fachaustausch der Praxisfelder. 

 

Der Masterplan berücksichtigt bei der inhaltlichen und terminlichen Priorisierung der einzel-

nen Umsetzungsschritte die erforderlichen personellen und zeitlichen Kapazitäten. 

 

 
 
Abstimmung:  22 Ja-Stimmen 
   0 Nein-Stimmen 
   0 Enthaltung 
 
 
Der Beschluss wurde einstimmig angenommen. 


